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Einführung

„[…] nichts ist gleichzeitig faszinierender und trügerischer als 
die Gleichheit; die Gerechtigkeit erfordert oft die Ungleichheit“ 

Maurice Lagrange

Mit den Schlussanträgen des Generalanwalts Maurice Lagrange in der Rechts-
sache „Italienische Kühlschränke“1 tritt im Jahr 1963 erstmals eine gleichheits-
rechtliche Gewährleistung auf der Ebene des Unionsrechts in Erscheinung, über 
deren Bedeutung und Funktion bis heute keine Klarheit gewonnen wurde: das Ver-
bot der Gleichbehandlung nicht vergleichbarer Sachverhalte.

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs umfasst unzählige Ur-
teile, die das Verbot der Ungleichbehandlung zum Gegenstand haben, und auch 
das unionsrechtliche Schrifttum widmet sich in einer kaum mehr überschauba-
ren Publikationsflut dem Anliegen, das Ungleichbehandlungsverbot dogmatisch 
zu durchdringen2. Bislang existiert jedoch keine einzige monografische Untersu-
chung, die sich speziell dem Verbot der Gleichbehandlung im Unionsrecht ver-
schrieben hat3. Dabei liegt die Problematik beim allgemeinen Gleichheitssatz wie 

 1 Generalanwalt Lagrange, Rs. 13/63, Italien/Kommission („Italienische Kühlschränke“), 
Slg. 1963, S. 359, 410.
 2 Vgl. nur aus dem jüngeren Schrifttum Altwicker, Menschenrechtlicher Gleichheits-
schutz, 2010; Huerkamp, Gleichbehandlung und Transparenz, 2010.
 3 Am ausführlichsten – und gleichwohl nur am Rande bzw. zu Teilaspekten der Proble-
matik  – haben sich bislang geäußert Schramm, Ungewisse und diffuse Diskriminierung, 
2013, S.  35 ff.  und passim; Grünberger, Personale Gleichheit, 2013, S.  798–801; Kempny/
Reimer, Die Gleichheitssätze, 2012, S. 68–71; Glock, Der Gleichheitssatz im Europäischen 
Recht, 2007, S. 190 f. und passim; Damm, Dimensionen grundrechtlichen Gleichheitsschut-
zes, 2006, S.  343 f.; Görlitz, Mittelbare Diskriminierung, 2005, S.  93–99; Wahle, Der all-
gemeine Gleichheitssatz in der EU, 2002, S. 87–90 und passim; Feige, Der Gleichheitssatz 
im Recht der EWG, 1973, S. 16–21, 40–44, 190. An dieser Stelle sei auch eine Auswahl der 
wichtigsten Publikationen aus dem staatsrechtlichen Schrifttum seit den achtziger Jahren er-
wähnt, die sich mit der Problematik eines Gleichbehandlungsverbots bzw. Ungleichbehand-
lungsgebots befasst haben (zur älteren Literatur vgl. die Nachweis in den genannten Quellen), 
vgl. etwa Starck, in: Link (Hrsg.), Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat, 1982, 
S. 51, 55 f., zu der Frage, inwieweit Art. 3 GG die Idee der faktischen Gleichheit der Menschen 
zugrunde liegt und damit als normativ bindende Leitmaxime eines im Gleichheitssatz enthal-
tenen Differenzierungsgebots zu betrachten ist. Nachhaltig belebt wurde die Diskussion durch 
Alexy, Theorie der Grundrechte, 1. Aufl. 1986, S. 377 ff., 384, was sich an den vielen direkten 
Bezugnahmen auf Alexys Positionen ablesen lässt, vgl. etwa Rüpke, in: Nowak/Steurer/Tret-
ter (Hrsg.), Festschrift für Ermacora 1988, S. 475; Stern, in: Maurer/Häberle/Schmitt Glae-
ser/Vitzthum (Hrsg.), Festschrift für Dürig, 1990, S. 207–219; Huster, Rechte und Ziele, 1993, 
S. 230 ff.; Pechstein, Familiengerechtigkeit, 1994, S. 222–227. Trotz dieser vielfältigen Bemü-
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den Diskriminierungsverboten offen zutage, soll es sich doch beim Gleichbe-
handlungsverbot um das untrennbare Gegenstück zum Ungleichbehandlungsver-
bot handeln. Bereits in der Rechtssache „Italienische Kühlschränke“ beziehen sich 
Generalanwalt und Gerichtshof auf die der aristotelischen Gerechtigkeitstheorie 
entlehnten Formel, wonach das Gleichheitspostulat verletzt sei, „wenn gleichge-
lagerte Sachverhalte ungleich oder verschieden gelagerte gleich behandelt“4 wer-
den. Die normative Grundlage für diesen zweiseitig konstruierten Gleichheits- 
und Diskriminierungsschutz soll in einem „materiellen“ Gleichheitsverständnis 
liegen5. So werde der Forderung nach eben dieser materiellen bzw. substanziel-
len Gleichheit nicht bereits durch formelle Gleichbehandlung Genüge getan, son-
dern könne auch bedeuten, dass zwischen nicht vergleichbaren Sachverhalten zu  
differenzieren ist.

hungen bei der Erschließung des Gleichbehandlungsverbots bzw. Ungleichbehandlungsgebots 
ist in Teilen des Schrifttums auch eine bemerkenswerte Skepsis gegenüber diesem Bestand-
teil des Gleichheitssatzes zu verzeichnen, vgl. etwa Bleckmann, Die Struktur des allgemeinen 
Gleichheitssatzes, 1995, S. 73 ff., insb. S. 77 f., der das „Prinzip der Ungleichbehandlung un-
gleicher Sachverhalte“ in erster Linie als Bedrohung für die Rechtssicherheit darstellt. Inso-
weit überrascht es nicht, dass Sachs noch 1996 an erster Stelle der ungelösten Grundlagen-
probleme des allgemeinen Gleichheitssatzes die Frage nach seiner zweiseitigen Struktur 
nennt, vgl. Sachs, in: Wendt/Höfling/Karpen/Oldiges (Hrsg.), Festschrift für Friauf, 1996, 
S. 309, dortige Fn. 4. Daraufhin hat Rüfner die Problematik eines Differenzierungsgebots er-
neut aufgegriffen, dessen eigenständige Bedeutung er im Ergebnis verneint, vgl. Rüfner, in: 
Ziemske/Langheid/Wilms/Haverkate (Hrsg.), Festschrift für Kriele, 1997, S. 271–279. Auch 
durch einen Verweis in dem von Pieroth und Schlink begründeten Lehrbuch, vgl. Pieroth/
Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte, 30. Aufl. 2014, Rn. 468, hat Rüfners Aufsatz sogar 
im unionsrechtlichen Schrifttum große Beachtung gefunden, s. u. 2. Kap., II.1.a)aa), S. 131, 
dortige Fn. 364. Ungeachtet der hierauf gründenden verbreiteten Ablehnung ist festzustellen, 
dass die zweite Seite des Gleichheitssatzes vom BVerfG und weiten Teilen des Schrifttums 
nach wie vor als eigenständige Gewährleistung angesehen und als solche zur Lösung speziel-
ler Verfassungsfragen herangezogen wird, vgl. etwa Britz, JZ 2000, S. 1127, 1132 f. m. w. N.; 
Klebeck, Gleichstellung der Leiharbeitnehmer als Verfassungsverstoß, 2004, S. 183 ff.; Bo-
den, Gleichheit und Verwaltung, 2007, S.  63–69; als denkbare Variante eines Eingriffs in 
den Gleichheitssatz wird das Gleichbehandlungsverbot erwähnt bei Englisch, Wettbewerbs-
gleichheit, 2008, S. 108, 125, 134, 138 und passim; Dieterich, Systemgerechtigkeit und Kohä-
renz, 2014, S. 382 ff., insb. S. 443 f.; besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
auch zwei Untersuchungen zum österreichischen bzw. schweizerischen Verfassungsrecht, die 
sich vergleichsweise ausführlich mit der zweiten Seite des Gleichheitssatzes befasst haben, 
vgl. Pöschl, Gleichheit vor dem Gesetz, 2008, S. 157–172 und Oesch, Differenzierung und 
Typisierung, 2008, S. 43–59.
 4 EuGH, Rs. 13/63, Italien/Kommission („Italienische Kühlschränke“), Slg. 1963, S. 359, 
384; ähnlich Generalanwalt Lagrange, Rs.  13/63, Italien/Kommission („Italienische Kühl-
schränke“), Slg. 1963, S. 359, 409: „eine Diskriminierung kann sowohl in der Gleichbehand-
lung des nicht Vergleichbaren wie in ungleicher Behandlung des Vergleichbaren bestehen“; 
vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik (übers. und komm. von Franz Dirlmeier), 9. Aufl. 1991, 
S. 95 ff., 101: „[…] hieraus ergeben sich die Streitigkeiten und Zerwürfnisse, wenn entweder 
gleiche Personen nicht-gleiche Anteile oder nicht-gleiche Personen gleiche Anteile haben und 
zugeteilt erhalten.“
 5 EuGH, Rs. 13/63, Italien/Kommission („Italienische Kühlschränke“), Slg. 1963, S. 359, 
384: „Diskriminierung im materiellen Sinne“.
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Hiervon ausgehend hat der EuGH im Laufe der Jahre den zweiseitigen Interpre-
tationsansatz im Zusammenhang mit vielen Gleichheitsrechten des primären6 so-
wie einigen des sekundären7 Unionsrechts aufgegriffen. Auch wenn die ganz über-
wiegende Zahl der einschlägigen Urteile einen klaren Anwendungsfall der „ersten 
Seite“, also des Ungleichbehandlungsverbots, betrifft und der ergänzenden Erwäh-
nung der „zweiten Seite“ somit in erster Linie Bedeutung als obiter dictum zu-
kommt, ist die Verstetigung der Rechtsprechung in diesem Punkt doch bemerkens-
wert. Denn hierin liegt jedenfalls auf einer grundsätzlichen Ebene das Bekenntnis 
seitens des Gerichtshofs, dem Verbot der Gleichbehandlung von Ungleichem die 
Stellung eines justiziablen Rechtssatzes einzuräumen.

In der alltäglichen politischen Auseinandersetzung um die richtige und gerechte 
Gestaltung des Rechts und damit des Lebens der Bürger sowie der Bedingun-
gen unternehmerischer Entfaltung hat der Einwand einer unzureichenden Diffe-
renzierung einen festen Platz8. Dementsprechend liefert das geltende Recht un-
endlich viele Anschauungsbeispiele für das Bemühen des Gesetzgebers, bei der 

 6 Zu Art. 18 Abs. 1 AEUV vgl. nur EuGH, Rs. C-164/07, Wood, Slg. 2008, S. I–4143, Rn. 13;  
zu Art. 40 Abs. 2 UAbs. 2 AEUV vgl. nur EuGH, Rs. C-292/97, Karlsson u. a., Slg. 2000, 
S. I–2737, Rn. 39; zu Art. 45 AEUV vgl. EuGH, Rs. C-279/93, Schumacker, Slg. 1995, S. I–225, 
Rn. 30; zu Art. 49 AEUV vgl. EuGH, Rs. C-284/06, Burda, Slg. 2008, S. I–4571, Rn. 82; EuGH, 
Rs. C-107/94, Asscher, Slg. 1996, S. I–3089, Rn. 40; im Zusammenhang mit Art. 56 AEUV 
vgl. EuGH, Rs. C-336/12, Manova (noch nicht in der amtl. Slg. veröffentlicht), Rn. 30; im Zu-
sammenhang mit Art. 157 AEUV vgl. EuGH, Rs. C-411/96, Boyle u. a., Slg. 1998, S. I–6401, 
Rn.  39; EuGH, Rs.  C-243/95, Hill und Stapleton, Slg. 1998, S.  I–3739, Rn.  21 f.; EuGH, 
Rs. C-342/93, Gillespie u. a., Slg. 1996, S. I–475, Rn. 15 f.; zum allgemeinen Gleichheitssatz 
als ungeschriebenem Rechtsgrundsatz (bzw. zu Art. 20 GRCh) vgl. EuGH, Rs. C-127/07, Ar-
celor, Slg. 2008, S. I–9895, Rn. 23; EuGH, Rs. C-580/12 P, Guardian Industries und Guardian 
Europe/Kommission (noch nicht in der amtl. Slg. veröffentlicht), Rn. 51.
 7 Zwar unterscheidet sich der interpretatorische Ausgangspunkt vieler sekundärrechtlicher  
Diskriminierungsverbote schon dadurch, dass ihnen eine Legaldefinition zugrunde liegt, die  
sehr stark auf eine „einseitige“ Begriffsdefinition hindeutet, vgl. etwa Art. 2 Abs. 2 Richtlinie 
2000/43/EG, ABl. 2000 [19.7.2000] Nr. L 180 S. 22 (Antirassismusrichtlinie); Art. 2 Abs. 2 
Richtlinie 2000/78/EG, ABl. 2000 [2.12.2000] Nr. L 303 S. 16 (Gleichbehandlungsrahmen-
richtlinie); Art. 2 lit. a) und b) Richtlinie 2004/113/EG, ABl. 2004 [21.12.2004] Nr. L 373 S. 37  
(Gleichbehandlung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen); Art. 2 lit. a) und b) Richt-
linie 2006/54/EG, ABl. 2006 [26.7.2006] Nr. L 204 S. 23 (Gleichbehandlung im Beruf); Art. 3 
Richtlinie 2010/41/EU, ABl. 2010 [15.7.2010] Nr. L 180 S. 1 (Gleichbehandlung selbständig Er-
werbstätiger). Auch in systematischer Hinsicht wird ein enges Begriffsverständnis bestätigt, 
indem die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie ein spezielles Differen zierungsgebot statuiert 
(Art. 5 Richtlinie 2000/78/EG „Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung“).  
Gleichwohl hat sich der EuGH in einigen Urteilen zur Definition des Diskriminierungsver-
bots nach Art. 5 Abs. 1 Richtlinie 76/207/EWG, ABl. 1976 [14.2.1976] Nr. L 39 S. 40 (Gleich-
behandlungsrichtlinie) und nach Art. 1 Richtlinie 75/117/EWG, ABl.1975 [19.2.1975] Nr. L 45  
S. 19 (Anwendung des Grundsatzes der Entgeltgleichheit), welche durch die Richt linie 2006/54/
EG ersetzt wurden, explizit der zweiseitigen Formel bedient, vgl. EuGH, Rs. C-394/96, Brown, 
Slg. 1998, S. I–4185, Rn. 30; EuGH, Rs. C-342/93, Gillespie u. a., Slg. 1996, S. I–475, Rn. 15 f.
 8 Entsprechende Floskeln und Wendungen sind allgegenwärtig, man denke nur an den Vor-
wurf einer sozialpolitisch verfehlten „Gießkannenpolitik“, einer „unzureichenden Begabten-
förderung“ und die Forderung „starke Schultern müssten einen größeren finanziellen Beitrag 


